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25.  Öffentliche Zustellung eines Bescheides; 
 Az.: 124007361 
  
 

Gegen Herrn Seok Kim, zuletzt wohnhaft in 48282 Emsdetten, Josefstr. 8/EG, ist ein 
Bescheid des Landrates des Kreises Steinfurt vom 04.01.2019 (Az.: 124014686) 
ergangen.  
 
Der Bescheid kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, 
Tecklenburger Str. 10, D3009, während der allgemeinen Dienststunden eingesehen bzw. 
abgeholt werden. 
 
Der Bescheid wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche 
Bekanntmachung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich 
zugestellt. Er gilt als zugestellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei Wochen 
vergangen sind. 
 
Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
 
Steinfurt, 12.02.2019      KREIS STEINFURT 
         Der Landrat 
 
         Kreis Steinfurt 5/2019/25 
 
 
 
 
 
 
 

26.  Bekanntmachung der Sitzung des Naturschutzbeirates am 
Dienstag, 26.02.2019 um 15.00 Uhr   

 
Die nächste Sitzung des Naturschutzbeirates, 18. Sitzung in der XVI. Wahlperiode, findet 
am  

Dienstag, den 26.02.2019 um 15:00 Uhr 
 

im Kreishaus in Steinfurt - Kleiner Sitzungssaal - Raum C170 statt. 

Tagesordnung 

A. Öffentliche Sitzung 
 

 1. Feststellung der Niederschrift über den öffentlichen Teil der Sitzung vom 
20.11.2018 

  
 2. Ernennung von Naturschutzbeauftragten und einem Stellvertreter 
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 2.1. Ernennung eines Naturschutzbeauftragten für die Gemeinde Neuenkirchen 
  
 2.2. Ernennung eines Naturschutzbeauftragten und seines Stellvertreters für den 

Bezirk IV der Stadt Greven 
  
 2.3. Ernennung eines Naturschutzbeauftragten für den Bezirk II der Stadt 

Lengerich 
  
 3. Kohlekonversion im Raum Ibbenbüren 

 - Aktueller Stand des Haldennutzungskonzeptes 
  
 4. Erfahrungsbericht der Biologischen Station Kreis Steinfurt e. V. 
  
 5. Berichte der Mitglieder über Fehlentwicklungen in der Landschaft, 

Vorschläge und Anregungen 
  
 6. Befreiung gem. § 67 BNatSchG für das Vorhaben 

"Schutzstreifenerweiterung entlang der 110-kV-Hochspannungsleitung 
Lengerich im FFH-Gebiet „Nördliche Teile des Teutoburger Waldes mit 
Intruper Berg"" von den Verboten des Naturschutzgebietes „Lengericher 
Osning“ 

  
 7. Antrag der Fa. Wolters GmbH auf Erweiterung einer genehmigten 

Sandabgrabung in Saerbeck 
  

 
 8. Voranfrage der Fa. Helmut Strotmann GmbH für eine Abgrabung nach Sand 

in Greven 
  
 9. Voranfrage der Fa. Helmut Strotmann GmbH zur allgemeinen 

Genehmigungsfähigkeit einer Abgrabung nach Sand in Saerbeck 
  
 10. Aufbau eines Breitbandnetzes in den Kommunen Lienen, Ladbergen, 

Lengerich und Tecklenburg durch die Stadtwerke Lengerich -Verlegung von 
Multiduct-Systemen- 

  
 10.1. Befreiung gem. § 67 BNatSchG für das Vorhaben: Verlegung von Multiduct-

Systemen in der Gemeinde Lienen zum Aufbau eines Breitbandnetzes im 
Ausbaubereich "Am Mühlenbach". 

  
 10.2. Befreiung gem. § 67 BNatSchG für das Vorhaben: Verlegung von Multiduct-

Systemen in der Gemeinde Lienen zum Aufbau eines Breitbandnetzes im 
Ausbaubereich "Ostbevener Damm II" 

  
 10.3. Befreiung gem. § 67 BNatSchG von der NSG-VO "Hölter Feld" für das 

Vorhaben: Verlegung von Multiduct-Systemen in der Gemeinde Ladbergen 
zum Aufbau eines Breitbandnetzes im Ausbaubereich "Torfdamm" 

  
 10.4. Befreiung gem. § 67 BNatSchG von der NSG-VO "Wischlager Wiesen" für 

das Vorhaben: Verlegung von Multiduct-Systemen in der Stadt Tecklenburg 
zum Aufbau eines Breitbandnetzes im Ausbaubereich "Horstmersch II" 
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 10.5. Befreiung gem. § 67 BNatSchG für das Vorhaben: Verlegung von Multiduct-
Systemen in der Gemeinde Lienen zum Aufbau eines Breitbandnetzes im 
Ausbaubereich "Ostbeverner Damm I" 

  
 10.6. Befreiung gem. § 67 BNatSchG für das Vorhaben: Verlegung von Multiduct-

Systemen in der Stadt Tecklenburg zum Aufbau eines Breitbandnetzes im 
Ausbaubereich "An der Sandbreede" 

  
 10.7. Befreiung gem. § 67 BatSchG für das Vorhaben: Verlegung von Multiduct-

Systemen in Tecklenburg zum Aufbau eines Breitbandnetzes im 
Ausbaubereich "Am Proll" 

  
 11. Widerspruchsentscheidungen der Bezirksregierung Münster 
  
 11.1. Widerspruchsbescheid der Bezirksregierung Münster i. S. Neugestaltung 

des "Kettelerufers" in Rheine, Landschaftsplan IV Emsaue-Nord, NSG 
"Emsaue" 

  
 11.2. Widerspruchsbescheid der Bezirksregierung Münster i. S. Neubau einer 

Erdgasfernleitung in Emsdetten, Landschaftsplan I Grevener Sande, NSG 
"Emsaue" 

  
 

 12. Sachstand zu aktuellen Baumfällungen im "Bagno-Buchenberg" 
  
 13. Verschiedenes 
  
 
Steinfurt, 15.02.2019     Kreis Steinfurt 
        Der Landrat 
 
        Kreis Steinfurt 5/2019/26 
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27. Hinweis auf die Bekanntmachung der öffentlich-rechtlichen 
Vereinbarung zur Übertragung von Teilaufgaben des betrieblichen 
Eingliederungsmanagements 

 
 
Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Kreis Steinfurt und der Gemeinde 
Lotte zur Übertragung von Teilaufgaben des betrieblichen Eingliederungsmanagements 
sowie deren Genehmigung durch die Bezirksregierung Münster sind im Amtsblatt für den 
Regierungsbezirk Münster Nr. 7 vom 15.02.2019 auf den Seiten 52 - 53 veröffentlicht.  
 
Dieser Hinweis erfolgt unter Bezugnahme auf § 24 Abs. 3 GkG NRW (Gesetz über 
kommunale Gemeinschaftsarbeit).  
 
 
Steinfurt, 19.02.2019      Kreis Steinfurt  
        Der Landrat 
        -Haupt- und Personalamt- 

Im Auftrag 
gez. Möllers 
 
Kreis Steinfurt 5/2019/27 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
28. Satzung der Gemeinde Saerbeck über die Erhebung von 

Erschließungsbeträgen vom 07.02.2019 
 

Der Rat der Gemeinde Saerbeck hat in seiner Sitzung am 07.02.2019 aufgrund des § 132 
des Baugesetzbuchs in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 
(BGBl. I S. 3634) und des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NW.1994 S. 666), zuletzt 
geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV.NRW. S. 90), folgende 
Satzung beschlossen:  
 
 

§ 1 
Erhebung von Erschließungsbeiträgen 

 
Erschließungsbeiträge werden nach den Bestimmungen des Baugesetzbuchs und dieser 
Satzung erhoben. 
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§ 2 
Art und Umfang der Erschließungsanlagen 

 
(1) Beitragsfähig ist der Erschließungsaufwand für: 
 
1. Straßen, Wege und Plätze, die der Erschließung von Grundstücken in Wohn-, Dorf- 

und Mischgebieten sowie sonstigen, nicht unter Nr. 2 genannten Gebieten dienen, an 
denen eine Bebauung zulässig ist 

 
a) bis zu zwei Vollgeschossen, mit einer Breite bis zu zwölf Metern, wenn sie beidseitig    

und mit einer Breite bis zu neun Metern, wenn sie einseitig anbaubar sind, 
 
b) mit drei oder vier Vollgeschossen, mit einer Breite bis zu 15 Metern, wenn sie 

beidseitig und mit einer Breite bis zu zwölf (Metern, wenn sie einseitig anbaubar sind, 
 
c) mit mehr als vier Vollgeschossen, mit einer Breite bis zu 18 Metern, wenn sie 

beidseitig und mit einer Breite bis zu 13 Metern, wenn sie einseitig anbaubar sind, 
 
2. Straßen, Wege und Plätze, die der Erschließung von Grundstücken dienen in Kern-, 

Gewerbe- und Industriegebieten sowie in Sondergebieten mit der Nutzungsart: 
Einkaufszentren, großflächige Handelsbetriebe, Messe-, Ausstellungs-, Kongress- und 
Hafengebiet, mit einer Breite bis zu 18 Metern, wenn eine Bebauung oder gewerbliche 
Nutzung beidseitig zulässig ist und mit einer Breite bis zu 13 Metern, wenn eine 
Bebauung oder gewerbliche Nutzung einseitig zulässig ist.  

 
3. mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbare Verkehrsanlagen (z. B. Fußwege, Wohnwege) 

mit einer Breite bis zu fünf Metern,  
 
4. Sammelstraßen mit einer Breite bis zu 18 Metern, 
 
5. Parkflächen, 
 

a) die Bestandteil der Verkehrsanlagen gemäß Nrn. 1, 2 und 4 sind, bis zu einer 
weiteren Breite von sechs Metern, 

 
b) die nicht Bestandteil der Verkehrsanlagen gemäß Nrn. 1, 2 und 4, aber nach 

städtebaulichen Grundsätzen innerhalb der Baugebiete zu deren Erschließung 
notwendig sind (selbstständige Parkflächen), bis zu 15 vom Hundert der Flächen 
der erschlossenen Grundstücke,  

 
6. Grünanlagen mit Ausnahme von Kinderspielplätzen, 
 

a) die Bestandteil der Verkehrsanlagen gemäß Nrn. 1 bis 4 sind, bis zu einer weiteren 
Breite von sechs Metern,  

 
b) die nicht Bestandteil von Verkehrsanlagen, aber nach städtebaulichen Grundsätzen 

innerhalb der Baugebiete zu deren Erschließung notwendig sind (selbstständige 
Grünanlagen), bis zu 15 vom Hundert der Flächen der erschlossenen Grundstücke.  
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(1) Endet eine Verkehrsanlage mit einem Wendeplatz, so vergrößern sich die in Abs. 1 Nrn. 1, 
2 und 4 angegebenen Maße um die Hälfte, mindestens aber um acht Meter; dasselbe gilt 
für den Bereich der Einmündung in andere oder der Kreuzung mit anderen 
Verkehrsanlagen.  

 
(2) Ergeben sich nach Abs. 1 unterschiedliche Höchstbreiten, so gilt für die gesamte 

Verkehrsanlage die größte Breite. 
 
 

§ 3 
Ermittlung des beitragsfähigen Erschließungsaufwands 

 
Der beitragsfähige Erschließungsaufwand wird nach den tatsächlichen Kosten ermittelt. 
 
 

§ 4 
Anteil der Gemeinde am beitragsfähigen Erschließungsaufwand 

 
Die Gemeinde trägt 10 vom Hundert des beitragsfähigen Erschließungsaufwands. 
 
 

§ 5 
Verteilung des umlagefähigen Erschließungsaufwands 

 
(1) Der nach §§ 2 und 3 ermittelte und gemäß § 4 reduzierte beitragsfähige 

Erschließungsaufwand wird auf die erschlossenen Grundstücke (Abrechnungsgebiet) 
nach deren Flächen verteilt. Dabei wird die unterschiedliche Nutzung der erschlossenen 
Grundstücke nach Art und Maß berücksichtigt. Als Grundstücksfläche, die der Verteilung 
der umlagefähigen Erschließungskosten zugrunde gelegt wird, gilt grundsätzlich die 
Fläche des Buchgrundstücks. Im Außenbereich gelegene Grundstücke bleiben 
unberücksichtigt. 

 
(2) Gehen Grundstücke vom Innenbereich in den Außenbereich über und ergibt sich die 

Grenze zwischen Innen- und Außenbereich nicht aus den Grenzen des räumlichen 
Geltungsbereichs eines Bebauungsplans oder einer Satzung gemäß § 34 Abs. 4 des 
Baugesetzbuchs, so gilt als Grundstücksfläche die tatsächliche Grundstücksfläche bis zu 
einer Tiefe von 50 m  von der Erschließungsanlage; reicht die bauliche, gewerbliche oder 
eine der baulichen oder gewerblichen gleichartige (erschließungsbeitragsrechtlich 
relevante) Nutzung über diese Begrenzung hinaus, so ist die Grundstückstiefe 
maßgebend, die durch die hintere Grenze der Nutzung bestimmt wird.  
 

(3) Zur Berücksichtigung des unterschiedlichen Maßes der Nutzung wird die Fläche (Abs. 1 
oder Abs. 2) vervielfacht mit  
 

a) 1,0 bei einer Bebaubarkeit mit einem Vollgeschoss, 
b) 1,25 bei einer Bebaubarkeit mit zwei Vollgeschossen, 
c) 1,5 bei einer Bebaubarkeit mit drei Vollgeschossen, 
d) 1,75 bei einer Bebaubarkeit mit vier oder fünf Vollgeschossen, 
e) 2,0 bei einer Bebaubarkeit mit sechs oder mehr Vollgeschossen, 
f) 0,5 bei Grundstücken, die in einer der baulichen oder gewerblichen Nutzung 

vergleichbaren Weise genutzt werden können (z. B. Dauerkleingärten, 
Freibäder, Friedhöfe, Sportanlagen). 
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(4) Für Grundstücke innerhalb des Geltungsbereiches eines Bebauungsplanes ergibt sich die 

Zahl der Vollgeschosse wie folgt: 
 
a) Ist die Zahl der Vollgeschosse festgesetzt, aus der höchstzulässigen Zahl der 

Vollgeschosse. 
 
b) Sind nur Baumassenzahlen festgesetzt, gilt als Zahl der Vollgeschosse die 

Baumassenzahl geteilt durch 3,5, wobei Bruchzahlen auf volle Zahlen kaufmännisch 
auf-  
oder abgerundet werden. 

 
c) Ist nur die zulässige Gebäudehöhe festgesetzt, gilt als Zahl der Vollgeschosse die 

höchstzulässige Höhe geteilt durch 3,5, wobei Bruchzahlen auf volle Zahlen 
kaufmännisch auf- oder abgerundet werden.  

 
Ist tatsächlich eine höhere als die festgesetzte Zahl der Vollgeschosse zugelassen oder 
vorhanden, ist diese zugrunde zu legen; dies gilt entsprechend, wenn die zulässige 
Baumassenzahl oder die höchstzulässige Gebäudehöhe überschritten werden.  
 
Enthält eine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB entsprechende Festsetzungen, so gelten 
die Regelungen der Buchst. a) bis c) entsprechend.  
 

(5) Für Grundstücke außerhalb des Geltungsbereiches eines Bebauungsplanes oder für 
Grundstücke, für die ein Bebauungsplan oder eine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB die 
Zahl der Vollgeschosse, die Baumassenzahl oder die Gebäudehöhe nicht festsetzt, ergibt 
sich die Zahl der Vollgeschosse: 
 
a) Bei bebauten Grundstücken aus der Höchstzahl der tatsächlich vorhandenen 

Vollgeschosse. Ist die Zahl der Vollgeschosse wegen der Besonderheit des 
Bauwerkes nicht feststellbar, gilt als Zahl der Vollgeschosse die Höhe des Bauwerkes 
geteilt durch 3,5, wobei Bruchzahlen auf volle Zahlen kaufmännisch auf- oder 
abgerundet werden.  

 
b) Bei unbebauten aber bebaubaren Grundstücken aus der Zahl der auf den 

Grundstücken der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen Vollgeschosse. 
 
c) Bei Grundstücken auf denen keine Bebauung zulässig ist, die aber gewerblich genutzt 

werden können, wird ein Vollgeschoss zugrunde gelegt.  
 
d) Bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze zulässig oder vorhanden 

sind, wird ein Vollgeschoss zugrunde gelegt. 
 

(6) Zur Berücksichtigung der unterschiedlichen Art der Nutzung werden die in Abs. 3 
festgesetzten Faktoren um 0,5 erhöht, wenn in einem Abrechnungsgebiet (§ 5) außer 
diesen Grundstücken auch andere Grundstücke erschlossen werden: 
 
a) bei Grundstücken in durch Bebauungsplan festgesetzten Kern-, Gewerbe- oder 

Industriegebieten sowie Sondergebieten mit der Nutzungsart: Einkaufszentren, 
großflächige Handelsbetriebe, Messe-, Ausstellungs-, Kongress und Hafengebiet;  
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a) bei Grundstücken in Gebieten, in denen ohne Festsetzung durch Bebauungsplan eine 
Nutzung wie in den unter Buchstabe a) genannten Gebieten vorhanden oder zulässig 
ist; 

 
b) bei Grundstücken außerhalb der unter den Buchstaben a) und b) bezeichneten 

Gebiete, die gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise (z. B. Grundstücke mit 
Büro-, Verwaltungs-, Post-, Bahn-, Krankenhaus- oder Schulgebäuden) genutzt 
werden, wenn diese Nutzung nach Maßgabe der tatsächlich vorhandenen 
Geschossflächen überwiegt. Liegt eine derartige Nutzung ohne Bebauung oder 
zusätzlich zu Bebauung vor, gilt die tatsächlich so genutzte Fläche als 
Geschossfläche.  
 

(7) Bei der Beitragserhebung für selbstständige Grünanlagen gilt Folgendes:  
 
Bei Grundstücken in 
 

a) durch Bebauungsplan festgesetzten Gewerbe- oder Industriegebieten sowie  
 

b) Gebieten, in denen ohne Festsetzung durch Bebauungsplan eine Nutzung wie in den 
unter Buchstabe a) genannten Gebieten vorhanden oder zulässig ist, 
 

wird die Grundstücksfläche im Sinne der Abs. 1 und 2 nur zur Hälfte berücksichtigt. Abs. 6 
findet keine Anwendung. 
 

§ 6 
Mehrfach erschlossene Grundstücke 

 
(1) Für Grundstücke, die von mehr als einer vollständig in der Baulast der Gemeinde 

stehenden Erschließungsanlage i.S. des § 2 Abs. 1 Nr. 1 erschlossen werden, ist die 
Grundstücksfläche nach § 5 Abs. 1oder Abs. 2 bei der Verteilung des umlagefähigen 
Aufwands für jede Erschließungsanlage nur mit zwei Dritteln anzusetzen. 
 

(2) Eine Ermäßigung nach Absatz 1 ist nicht zu gewähren, 
 

a) wenn ein Erschließungsbeitrag nur für eine Erschließungsanlage entsteht oder 
entstanden ist, 

 
b) wenn die Ermäßigung dazu führen würde, dass sich der Beitrag für die anderen 

Grundstücke im Abrechnungsgebiet um mehr als 50 vom Hundert erhöht. 
 

c) wenn das Grundstück mit einem Artzuschlag gem. § 5 Abs. 6 belegt ist.  
 

§ 7 
Kostenspaltung 

 
Der Erschließungsbeitrag kann für 
 

1. Grunderwerb,  
2. Freilegung, 
3. Fahrbahnen, 
4. Radwege, 
5. Gehwege, 
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6. unselbstständige Parkflächen, 
7. unselbstständige Grünanlagen,  
8. Mischflächen,  
9. Entwässerungseinrichtungen und 
10. Beleuchtungseinrichtungen  

 
gesondert und in beliebiger Reihenfolge erhoben werden.  

 
Mischflächen im Sinne von Nr. 8 sind solche Flächen, die innerhalb der 
Straßenbegrenzungslinien Funktionen der in den Nrn. 3 bis 7 genannten Teileinrichtungen 
miteinander kombinieren und bei der Gliederung der Erschließungsanlage ganz oder 
teilweise auf eine Funktionstrennung verzichten. 
 

§ 8 
Merkmale der endgültigen Herstellung der Erschließungsanlagen 

 
(1) Straßen, Wege und Plätze, mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbare Verkehrsanlagen, 

Sammelstraßen und selbstständige Parkflächen sind endgültig hergestellt, wenn 
 
a) ihre Flächen im Eigentum der Gemeinde stehen und 
 
b) sie über betriebsfertige Entwässerungs- und Beleuchtungseinrichtungen verfügen.  

 
Die flächenmäßigen Bestandteile ergeben sich aus dem Bauprogramm. 
 

(2) Die flächenmäßigen Bestandteile der Erschließungsanlage sind endgültig hergestellt, 
wenn  
 
a) Fahrbahnen, Plätze, Gehwege und Radwege eine Befestigung auf tragfähigem 

Unterbau mit einer Decke aus Asphalt, Beton, Platten oder Pflaster aufweisen; die 
Decke kann auch aus einem ähnlichen Material neuzeitlicher Bauweise bestehen;  

 
b) unselbstständige und selbstständige Parkflächen eine Befestigung auf tragfähigem 

Unterbau mit einer Decke aus Asphalt, Beton, Platten, Pflaster oder 
Rasengittersteinen aufweisen; die Decke kann auch aus einem ähnlichen Material 
neuzeitlicher Bauweise bestehen; 

 
c) unselbstständige Grünanlagen gärtnerisch gestaltet sind;  
 
d) Mischflächen in den befestigten Teilen entsprechend Buchstabe a) hergestellt und die 

unbefestigten Teile gemäß Buchstabe c) gestaltet sind. 
 

(3) Selbstständige Grünanlagen sind endgültig hergestellt, wenn ihre Flächen im Eigentum 
der Gemeinde stehen und gärtnerisch gestaltet sind.  
 

(4) Der Rat kann im Einzelfall die Bestandteile und Herstellungsmerkmale der 
Erschließungsanlage abweichend von den Absätzen 1 und 2 festlegen. Ein solcher 
Abweichungsbeschluss ist als Satzung öffentlich bekanntzumachen. 
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§ 9 
Immissionsschutzanlagen 

 
Bei Anlagen zum Schutz von Baugebieten gegen schädliche Umwelteinwirkungen im 
Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes werden Art, Umfang, Merkmale der 
endgültigen Herstellung sowie die Verteilung des beitragsfähigen Erschließungsaufwands 
durch Satzung im Einzelfall geregelt. 
 

§ 10 
Vorausleistungen 

 
Die Gemeinde kann für Grundstücke, für die eine Beitragspflicht noch nicht oder nicht in 
vollem Umfang entstanden ist, Vorausleistungen bis zur Höhe des voraussichtlichen 
Erschließungsbeitrages erheben. 
 

§ 11 
Ablösung des Erschließungsbeitrages 

 
Der Erschließungsbeitrag kann vor Entstehen der Beitragspflicht vertraglich abgelöst 
werden. Der Ablösungsbetrag bemisst sich nach der voraussichtlichen Höhe des nach 
Maßgabe dieser Satzung zu ermittelnden Erschließungsbeitrages. 
 

§ 12 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2019 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung der 
Gemeinde Saerbeck über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen vom 30.05.1983 
außer Kraft. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) gegen Satzungen, 
sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines 
Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn: 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 

Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 

nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel angibt. 

 
Saerbeck, den 14.02.2019      GEMEINDE SAERBECK 
         Der Bürgermeister 
         gez. Roos 
 

Kreis Steinfurt 5/2019/28 


